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HT1 Siehe Warnungstafel!

FnrtiihtUa
UbliBtflrts

Herr J. Bleiker, Hotel Splügen, Rorschach 20
Paten: HH. A. Witta, Bahnhofrestauration,

Rorschach, und Emil Kühne, Hotel
Krone, Heiden.

Herr Caspar Spinas, Kurhaus Piz Michel,
Savognin 40

Paten: HH. St. Bossi, Hotel Julierhof,
und Ch. Schnöller, Hotel Albula, Tiefenkastell.

Gabenliste
für die

Besitzer des verschütteten Knrhans Seeben.

Von voriger Nummer Fr. 920

„ HH. Gebr. Boller, Hotel Victoria, Zürich „ 25

„ Herrn A. Reber," Hotel Reber, Locarno „ 10

Total Fr. 955

Hiermit schliessen wir die Sammlung mit
dem besten Danke an die edlen Geber.

Die Redaktion.

Auszug aus dem Protokoll
der

Verhandlungen des Vorstandes
vom 14. Mai 1907,

im Hotel Bellevue in Zürich.
Beginn der Sitzung 9 l/s Uhr.

Anwesend sind :

Herr F. Morlock, Präsident

„ <7. Boiler, Vizepräsident

„ C. Kracht, Beisitzer

„ E. Moechlin, „
„ W. Hafen,

„ O. Amsler, Sekretär.

Traktanden :
1. Das Protokoll der letzten Sitzung wird

genehmigt.
2. Jahresbericht und Jahresrechnung

werden verlesen und genehmigt und das Budget
pro 1907/08 aufgestellt.

3. Zuhanden der Generalversammlung bezw.
des Aufsichtsrates, werden die Anträge der
Propagandakommission, diejenigen betr. Zentralisation

der Reklame, betr. Eintritt in die Liga
für Heimatschutz, betr. Aufnahme und Ausschluss
von Mitgliedern und betr. Subvention, diskutiert
und die Traktandenlisten für den Aufsichtsrat
und die Generalversammlung aufgestellt. Ferner
werden die zur Versammlung offiziell
einzuladenden Gäste bezeichnet.

4. Chomageversicherung. Der bezügliche
Vertrag mit der Firma Gebr. Denner in Zürich
wird ratifiziert und unterzeichnet. Es soll nun
auch noch wegen Wasserschadenversicherung
mit verschiedenen Firmen in Unterhandlung
getreten werden, um ein für die Mitglieder
vorteilhaftes Abkommen herbeizuführen.

5. Kochlehrlingsprüfungen. Betr. diese
Angelegenheit liegen verschiedene Schreiben vor
und es wird beschlossen, in dieser Frage
vorläufig nichts weiter zu unternehmen, sondern
ein Jahr zuzusehen, wie sich die Sache
entwickelt und es soll alsdann eine Versammlung
sämllicher Prüfungsexperten einberufen werden,
um die gemachten Erfahrungen anzuhören,
gestützt auf welche ein einheitliches Prüfungssystem

geschaffen werden soll.
6. Ein Antrag betr. Ausschluss eines

Mitgliedes wird in der Weise erledigt, dass dem
Betreffenden wegen unlauterem Wettbewerb
ein scharfer Verweis erteilt werden soll mit
der Androhung, dass im Wiederholungsfall
Ausschluss erfolgt.

7. Verband Schweiz. Verkehrsvereine. Für
die am 16. Juni in Zermatt stattfindende
DelegiertenVersammlung werden abgeordnet
die Herren W. Hafen, Grand Hotel, Baden
und Q. Amsler.

Schluss der Sitzung um 5 Uhr.

Der Präsident : F. Morlock.
Der Sekretär : O. Amsler.
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Staatliche Subventionen für
Rotelbauten.

(Korrespondenz.)

Die Artikel in Nr. 15 und 16 der Hotel-Revue,
welche dieses Thema behandeln, erinnern uns
an die Jahre, wo es sich im Kanton Tessin
um die Einführung der Wirtschaftspatente
handelte, denn vor diesem Jahre (1901) waren
in diesem Kanton keine Wirtschaftspatente nötig.

\om Standpunkt der Gewerbefreiheit
ausgehend, waren die Hoteliers vom Tessin der
Ansicht, und sind es heute noch, dass diese
Forderung des Staates eine Geringschätzung
gegen unsern Stand bedeute, denn dadurch
würden wir unter polizeiliche Aufsicht gestellt,
und mit ungleicher Elle gegenüber den andern
Gewerben behandelt, von welchen keines ein
Patent erbetteln muss.

Obschon diese Patente aus uralten Zeiten
herstammen, wo die Wirtschaften und
Herbergen mehr oder weniger als Zufluchtsorte

für allerlei Personen betrachtet wurden, —
haben sie heute, wo die Hotelerie ein Hauptfaktor

des Wohlstandes und der Bildung
geworden ist, keine Berechtigung mehr.
Anstatt den Fortschritt zu hemmen, sollte der
Staat mit all seinen Kräften diese Industrie
unterstützen. In dieser Absicht gelangten wir
mit folgendem Gesetzesvorschlag au den Tessiner
Grossen Rat :

Der Hotelier verein von Lugano und die
unterzeichneten Hoteliers aus andern Kantonsteilen

an den Grossen Bat.
Von der Erwägung ausgehend, dass der

Fremdenverkehr und die Hotelindustrie unter den
staatlichen Einnahmequellen diejenigen sind,
welche sich in den letzten 25 Jahren im
Tessin am meisten entwickelt haben und auch
für die Zukunft einen sichern Erfolg und
Zuwachs zeigen ;

dass speziell eine bedeutende Verbesserung
der allgemeinen Verhältnisse zu erhoffen wäre,
wenn der Fortschritt und der Zuwachs gesagter
Industrie sich angemessen bestätigen könnte,
ausser in den an den Seen gelegenen Ortschaften,
auch in den verschiedenen Berggegenden,
welche sich durch ihre Lage und klimatischen
Verhältnisse speziell dazu eignen;

dass die wenigen gesetzlichen Bestimmungen,
welche für die Industrie günstig, wie Art. 20
des Gesetzes für Flusskorrektionen, weit
zurückgreifen, und infolgedessen die Hotelindustrie
noch nicht speziell berücksichtigen;

dass der Staat das Gedeihen dieses Industrie-
Zweiges als im öffentlichen Interesse liegend
betrachten sollte, da er den Handel und
Verkehr befruchtet;

dass die Hotelindustrie, soweit sie nicht
die einheimische Bevölkerung und den
Lokalverkehr einschliesst, sondern den internationalen
Fremdenverkehr betrifft, nicht unter die Dis-
ziplinreglemente der Wirtschaften und
Herbergen, wélche von der Lokalbevölkerung
benutzt werden, gesetzt werden kann;

verlangen die Unterzeichneten, vom Petitionsrecht
Gebrauch machend, dass der folgende

Gesetzesentwurf in Berücksichtigunggezogen werde :

Gesetzentwurf
(vorbehalten eventuelle Abänderungen und
Verbesserungen, die sich als nötig erweisen sollten.)

Art. 1. Die Hotelindustrie, der internationale
Fremdenverkehr, sowie die Ausnützung von
Naturschönheiten und klimatischen Vorzügen,
werden als Angelegenheit von allgemeinemDIn-
teresse betrachtet.

Art. 2. Um diese Industrie zu begünstigen
und zu unterstützen, können Staut, politische
und Bürgergemeinden, wie Privat-Korporationen
angehalten werden, das Terrain zur Konstruktion
von Fremdenhotels (samt Dependancen und
andern dazugehörenden Nebengebäuden) zu einem
annehmbaren Schatzungspreise abzugeben, ebenso
das Land für Gärten, wenn dies keinen erheblichen
Schaden an öffentlichen oder privaten Einrichtungen

zur Folge hat.
Art. 3. Unter den gleichen Konditionen

können Staat, politische und Bürgergemeinden,
wie Privat-Korporationen angehalten werden
die Benutzung der Trinkwasserquellen, der
Wasserkräfte und die Zuleitung derselben zu den
Bauten zu bewilligen.

Privatpersonen können an Hand der
bestehenden Gesetze angehalten werden, deren
Zuleitung, sei es unterirdisch oder durch
Freileitung zu gestatten.

Art. 4. Die für diese Hotels nötigen Strassen
und Zugänge können gebaut werden, ohne
jegliche Entschädigung an jeden öffentlichen
Besitz, jedoch mit möglichster Rücksichtnahme
auf den Wert des Grundstückes.

Art. 5. Die Zufahrtsstrassen zu den Hotels,
welche dem Publikum zur Benutzung offen
bleiben, sind steuerfrei.

Art. 6. Die Strassen, welche zum Betrieb
von grossen Hotels notwendig sind, und nicht
.als öffentliche Strassen bezeichnet werden können,
werden subventioniert:
a) vom Staate mit 40°/o
b) von der Gemeinde mit 20°/0 der Erstel¬

lungskosten.
Art. 7. Um obige Subvention zu erhalten,

muss das betreffende Hotel wenigstens 40
Fremdenzimmer aufweisen.

Die Subvention wird beschränkt auf
5 km Strasse für ein Hotel von 40 Betten ;

®
» n n n » » 80

10 n !» n » »» „ 100
Die Konstruktion einer solchen Strasse kann

auch vor dem Bau des Hotels geschehen, wenn
sie mit °/0 der Erbauungskosten durch
Hinterlage garantiert wird.

Art. 8. Von den unter Art. 6 und 7
erwähnten Begünstigungen sind die zu erstellenden
Hotels ausgeschlossen:
a) in der Stadt Lugano und den anstossenden

Gemeinden. Locarno mit den anstossenden
Gemeinden, Chiasso, Bellinzona, Faido und
Airolo.

b) in andern Ortschaften, wo bereits ein grosses
Hotel existiert für einen Kilometer im Umkreis.
Art. 9. Alle temporären Privilegien der

Steuerfreiheit, und alle Begünstigungen, welche
das Gesetz den Industrien im allgemeinen
zusichert, beziehen sich auch auf die dem Fremdenverkehr

dienenden Hotels.
Die neu erstellten Hotels von wenigstens

40 Fremdenzimmern, sind von der kantonalen
und kommunalen Steuerpflicht für 6 Jahre
enthoben.

Von dieser Befreiung wird Abstand genommen :

a) in den unter litteraa des Art. 8 erwähnten
Ortschaften.

b) wenn der Staat die Zufahrtsstrasse sub¬
ventioniert.
Art. 10. Die gesetzlich bestehenden polizeilichen

Vorschriften für die Wirtschaften und
Hotels sind für diese Kategorie von Hotels

nicht anwendbar, wenn nicht auf besondern
regierungsrätlichen Beschluss, infolge von
gesetzwidrigen Handlungen der betreffenden Hoteis,
z. B. durch Unordnung oder schlechter
Behandlung des Personals, Beherbergung zweifelhafter

Elemente etc.
Art. 11. Die Hotels sind verpflichtet zu

einer jährlichen, zur Rendite proportionierten
Taxe, welche aber Fr. 50. — nicht übersteigen
darf. Dies in Ersatz der vom Gesetz vom
15. Mai 1901 vorgesehenen vierjährlichen Patentsteuer.

Art. 12. Der Rang der Fremdenhotels
wird durch die Gemeindebehörden bestimmt,
vorbehaltlich das Rekursrecht an eine spezielle
Kommission, welche aus 7 Mitgliedern und
3 Suppleanten zusammengesetzt und alle 4
Jahre vom Regierungsrat gewählt wird.

Wenigstens 4 Mitglieder und 2 Suppleanten
dieser Kommission müssen Hoteliers sein.

Art. 13. Eine spezielle Vollziehungsverordnung
soll gleichzeitig mit diesem Gesetze

erlassen werden.
Wir benützen die Gelegenheit, Sie unserer

vollkommensten Hochachtung zu versichern.
(Unterschriften)

Die Tessiner Hoteliers bemerkten damals der
Regierung, dass sie mit dieser Petition nicht die
Patentvorschriften zu umgehen beabsichtigten,
denn der Staat findet immer Mittel und Wege,
um zu seinem Recht zu gelangen, sondern einzig
und allein bezweckten, den Fremdenverkehr zu
fördern, was ja im Interesse der ganzen
Bevölkerung liege. Für die Hoteliers selbst
aber bedeute sie eine Förderung der Konkurrenz.

Dieser Vorschlag stand einige Male auf der
Traktandenliste des Grossen Rates, wurde aber
nie zur Diskussion gebracht. (Wahrscheinlich
weil die Hoteliers selbst im Grossen Rate nicht
vertreten waren. Red.) Jetzt ruht die Vorlage sanft
und vergessen in irgend einer Schublade des
Staatsrates.

Dass diese Initiative kein Glück hatte, war
vorauszusehen ; denn erstens war dies kein
politisches Gesetz, sondern rein kommerzieller
Natur; wo aber keine Politik, verliert im
Tessin jede Anregung auch jede Zuneigung und
Anziehungskraft.

Der anfangs erwähnte Korrespondent bemerkt
ganz richtig, dass der Hotelierstand in den
gesetzgebenden Behörden zu schwach vertreten ist.

Tatsache ist, dass die Staatsmänner und
das Volk des Tessins nicht im radikalen Sinn des
Fortschrittes arbeiten, nein, der Fortschritt muss
zuerst von dynastischen Staaten als Vorbild
kommen, vielleicht nach einem halben
Jahrhundert lässt sich dann die Regierung zur
Nachahmung bewegen.
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Was «in (affhau5-Wirt an; den

Trindjieldern bezieht.

Die „Berliner Morgenpost" veröffentlicht eine
ziffernmässige Aufstellung über die angeblichen
Abgaben der Angestellten eines grossen Kaffeehauses

in der Friedrichstrasse in Berlin an den
Wirt. In dem Etablissement, auf das sich die
folgende Rechnung bezieht, sind 15 Kellner
beschäftigt. Jeder hat einen Zuträger zur
Hilfeleistung, der vom Wirt ein Monatssalär von
30 Mk. erhält. Dafür zahlt jeder Kellner an
den Wirt. 1 Mk. 50 pro Tag, also monatlich
45 Mark. Bleibt für den Wirt ein Gewinn
von 15 Mk., bei 15 Kellnern von Mk. 225

Von den 10 Kellnern, die in der
ersten Etage arbeiten, erhebt der Wirt
Alltägliche Zuweisung des Reviers eine
„Placeurgebühr" von 1 Mk., also von den
zehn Kellnern täglich 10 Mk. Ergibt
Bilden Wirt eine Monatseinnahme von „ 300

Die Wäsche — Jacke und Schürze —
bezieht der Kellner für sich und den
Zuträger vom Wirt. Er zahlt dafür an
den Wirt täglich IMk. Der Wirt bezieht
die Wäsche von einem Verleihinstitut und
zahlt für die beiden Garnituren des
Kellners und Zuträgers, die jeden zweiten
Tag gewechselt werden, 1 Mk. 20.
Ergibt einen Gewinn von 80 Pfg. in zwei
Tagen, einen Monatsgewinn von 12 Mk.,
bei 15 Kellnern von "

„ 180
Von der Garderobe bezieht der Wirt

eine Monatspacht von 400
Von der Toilette in der zweiten

Etage als Pacht
n 300

Von der Toilette im Parterre „ 100
Von der Toilette in der ersten Etage „ 100
Die Blumen- und Postkartenverkäuferinnen

zahlen an den Wirt zusammen

täglich 7 Mk. 50, ergibt eine
Monatseinnahme von 225

Der Silhouettenschneider zahlt an
den Wirt 5 Mk. pro Tag, also im Monat „ 150

Das macht alles in allem im Monat Mk. 1970

Die Monatseinnahme des Wirts von seinen
Angestellten beträgt also rund 2000 Mark, macht
24,000 Mark im Jahre. Und die 24,000 Mark
leisten die Angestellten im wesentlichen aus
ihrer Einnahme an Trinkgeldern. Das grösste
Trinkgeld bezieht also der Wirt, der es nicht
unter seiner Würde hält, dasselbe für sich zu
beanspruchen.

Hiezu schreibt uns ein Mitglied, das in der
Lage ist, hierüber Bescheid zu wissen, wie folgt:

„Ich fühle mich zwar nicht berufen, für die
Caféwirte einzustehen ; aber es geht doch einen
Teil unserer Branche an. Obige Angaben
bedürfen einer Erklärung. Ein Caféhausbetrieb hat
keine anderen Einnahmen als diejenigen, die in
der Konzession vorgesehen sind, nämlich :

Café, Pâtisserie, Glaces, Rafraîchissements,
Drinks, Pilsner und Müchner, etwas
Sandwiches, sozusagen keinen Wein. Denn in

einer Grosstadt wird gegessen an den
Automatenbars, in den nach Qualitäten abgepassten
Speisewirtschaften und feinsten Restaurationen.
Weine werden nur getrunken in Animierkneipen,
und zu Tisch Mittags und Abends von der
Lebewelt. Wenn nun der Caféwirt aus den
erwähnten Einnahmen alle die für einen Nicht-
eingeweihten ungeheuren Spesen und Unkosten
bestreiten muss (Miete, Steuern, Beleuchtung,
Heizung, Prämien - Versicherung, Reklame,
Wäsche, Reparaturen, Bruch und Ergänzung,
Zeitungsabonnement, allg. Unkosten etc., Salarien
für Bufletdamen, Chefs de service, Cafékôche,
Pâtissiers, Abwasch- und Reinigungspersonal),
so ist leicht nachzuweisen, dass er nicht mehr
als 7 bis 10°/o netto verdienen kann, das sind
von 100,000 Mk. Einnahmen, höchstens 7 bis
10,000 Mk., notabene, er muss dabei ein Piiffi-
kuss ein und darf keine kostspielige Haushaltung
führen. Nun hat der Mann, 15 Kellner, 15
Zuträger, 10 Kellner I. Etage, sind zusammen 40
Personen, zu ernähren. Von dem übrigen
Personal, das zum Geschäftsbetrieb noch nötig ist,
ist nichts gesagt (5-6) Bufletdamen^ (1)
Chef de service, (2—3) Cafékôche, (4—6) Ab-
wäscher, Silberputzer, (5—6) Putzerinnen, welche
Nachts arbeiten, das Lokal und Closet reinigen),
vielleicht noch 1 -2 Piccolos und Laufbuben. Das
kann nochmals 15—20 Personen ausmachen.
Diese alle wollen gegessen haben. Unter 1. 50 Mk.
ist aber heute keiner mehr zu erhalten, d. Ii.
billiger zu beköstigen. Bleiben wir bei den 40
Kellnern à 1.50, macht täglich 60 Mk., monatlich

1800 Mk. und jährlich 21,600 Mk. Dabei
wird in dem Artikel der Wirt als Gauner und
Blutsauger I. Qualität hingestellt, der die armen
Opfer, die Kellner, aussaugt. Ich für mich habe
die Ueberzeugung, wenn der Mann die
Trinkgelder-Einnahme zum Teil nicht erhalten kann,
er einfach pleite geht und nicht mehr existieren
kann."

>»<-

Der Staat und die Automobile.

In der Zürcher Tonhalle ist am Mittwoch
Nachmittag im Beisein von Vertretern der
eidgenössischen, kantonalen und städtischen
Behörden die III. schweizerische
Automobilausstellung durch einen Wagenkorso durch die
Strassen der Stadt und einem Bankett im
Pavillon der Tonhalle eröffnet worden.

An diesem Festessen hat Herr Bundesrat
Forrer als Vertreter der obersten Landesbehörde

eine Rede gehalten, in welcher er die
Anschauungen des Bundesrates über das Wesen
des Automobilismus und über das Verhältnis
dieses modernen Verkehrmittels zu Staat und
Publikum klarlegte. Die Aeusserungen von
Herrn Bundesrat Forrer verdienen volle
Beachtung, hauptsächlich jene Stellen, in welchen
er es als eine Pflicht des Staates erklärt,
aufblühende vielversprechende Industrien kräftig zu
unterstützen; denn diese Sätze dürften nicht der
Automobilindustrie allein, sondern auch den
übrigen blühenden Industrien gelten.

Die Automobile, sagte Herr Forrer unter
anderem, „nehmen die öffentlichen Strassen in
einem starken Masse in Anspruch. Sache des
Staates ist es, für die Sicherheit des Strassenverkehrs

zu sorgen, Ordnung in denselben zu
bringen und diese selbst wieder aufrecht zu
erhalten, auch ein erträgliches Verhältnis zu
schaffen zwischen den Verkehrsmitteln und den
Leuten, welche die Strassen ebenfalls benutzen.
Doch es genügt keineswegs, dass der Staat
lediglich den Polizisten spielt und bald
wohlgefällig lächle, bald grimmig dreinfahre. Er
hat vielmehr hier noch ganz andere Funktionen
zu erfüllen und eine ganz andere Stellung zu
bekleiden.

Bund, Kantone und Gemeinden besitzen eine
grosse Anzahl eigener Betriebe. Für diese
sind die neuen Verkehrsmittel von der aller
grössten und von stets wachsender Bedeutung.
Mit Bezug auf den Staat ist hervorzuheben
die immer mehr zunêhmende Wichtigkeit des
Automobils für das Militärwesen.

Nach meiner Ueberzeugung bereitet sich im
Militärtransportwesen, im Train- und Parkwesen
eine vollständige Revolution vor, indem das
von Tieren gezogene Fuhrwerk für den Transport

der Lebensmittel und der Munition fast
durchweg durch das Automobil ersetzt werden
wird. Für uns, die wir fast alle Pferde aus
dem Auslande beziehen müssen, ist diese Frage
von ganz ausserordentlicher Bedeutung und
Tragweite.

In dritter Linie ist hervorzuheben, dass es
eine Pflicht des Staates ist, für die Entwicklung
und das Blühen seiner Industrien zu sorgen,
und dass diese Aufgabe besonders dem
schweizerischen Staat obliegt, da wir von
unsern Industrien leben, Das Aufkommen jeder
neuen Industrie, die einen rechtschaffenen Namen
hat, soll für uns von Interesse sein und uns
Vergnügen bereiten; sie soll daher vom Staate
gefördert werden.

Der Staat soll überhaupt ein offenes Auge
haben auf alles, was im Lande geht. Er soll
nicht nur den Nachtwächter und Zöllner spielen,
sondern mit Interesse teilnehmen an allem, was
das Volk lebt, woran es denkt, womit es sich
beschäftigt. Das ist auch eine Stellung des
Staates, eine Stellung höherer Ordnung, wo der
Staat wohltätig eingreifen kann, indem er eine
gewisse Vermittlerrolle übernimmt in den
verschiedenen divergierenden Anschauungen. Es
kann ja nicht gerade gesagt werden, dass sich
das Automobilwesen bis jetzt in der Schweiz
einer allzugrossen Popularität erfreue, und es
wird in allem Ernst daran gedacht werden
müssen, auf welche Weise es in unserm
demokratischen Staate, in dem die Mehrheit der
Bürger König ist, noch mehr popularisiert
werden könnte. Da freue ich mich neuerdings,
die Beobachtung aussprechen zu dürfen, dass
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